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Dann hinzugehen und diesen Vorbehalt des 
Landtags in den Gesetzentwurf hineinzuschrei-
ben, fanden wir von Anfang an schwierig. Wir 
haben das angesprochen und haben gesagt: 
Okay, liebe Leute, dann lasst uns das so ma-
chen, aber lasst uns dann bitte die Evaluations-
frist heruntersetzen. Lasst es uns Ende 2017 
evaluieren. Dann können wir den Gesetzentwurf 
mittragen. Das geht dann schnell genug. Das ist 
leider nicht umgesetzt worden. Stattdessen ist 
das Datum geändert worden. Sei es drum. 

Ich möchte noch einmal klarstellen, dass das 
Heruntergehen der Piratenfraktion von diesem 
Antrag nicht negativ ausgelegt werden soll, kein 
negatives Signal in Richtung Religionsgemein-
schaften ist und auch nicht in Richtung derer, die 
den Körperschaftsstatus demnächst haben wol-
len, sondern wir wirklich Bedenken haben, dass 
wir uns zu diesem Thema nicht erst im Jahr 
„Zweitausendirgendwann“ zusammensetzen, 
sondern es relativ schnell dazu kommen wird, 
dass sich Weltanschauungsgemeinschaften um 
einen Körperschaftsstatus bemühen werden. 
Den werden wir dann hier im Landtag ablehnen. 
Dann werden wir leider vor der Frage stehen, 
wie wir uns vor dem Verfassungsgericht verhal-
ten und wir werden uns zu dem Thema leider 
hier wiedersehen. – Danke. 

(Beifall von den PIRATEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen 
Dank, Herr Kollege Marsching. – Für die Landes-
regierung spricht Herr Minister Kutschaty. 

Thomas Kutschaty, Justizminister: Sehr geehr-
ter Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Es 
ist gut so und lang gepflegte Tradition hier im 
Hause, dass grundsätzliche religionspolitische 
Fragestellungen und Themen hier in einem par-
teiübergreifenden, aber auch in einem gesell-
schaftsübergreifenden Konsens geregelt und 
diskutiert werden. 

Insofern finde ich es auch bedauerlich, dass die 
Piratenfraktion auf der Zielgeraden noch von der 
Antragstellung ausgestiegen ist. Denn es ist ein 
guter Gesetzentwurf hier vorgelegt worden. Das 
hat schon die Sachverständigenanhörung erge-
ben. Die intensiven Beratungen im Ausschuss 
mit den daraus folgenden Änderungsanträgen 
zeigen, glaube ich, dass man hier sehr intensiv, 
sehr konsensual diskutiert hat. Allein schon aus 
diesem Grunde kann Ihnen die Landesregierung 
nur empfehlen, diesem nunmehr vorliegenden 
Entwurf mit den Änderungsanträgen zuzustim-
men. 

(Beifall von der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Eckhard Uhlenberg: Vielen 
Dank, Herr Minister. – Verehrte Kolleginnen und 
Kollegen, ich sehe keine weiteren Wortmeldun-
gen mehr, und wir sind damit am Schluss der 
Aussprache. 

Wir kommen erstens zur Abstimmung über den 
Änderungsantrag der Fraktion der Piraten 
Drucksache 16/6753. Wer dem seine Zustim-
mung geben kann, den bitte ich um das Hand-
zeichen. – Wer kann dem nicht zustimmen? – 
Wer enthält sich? – Damit ist der Änderungsan-
trag der Fraktion der Piraten Drucksache 
16/6753 mit Stimmen von SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen, CDU und FDP abgelehnt. 

Wir kommen zweitens zur Abstimmung über den 
Gesetzentwurf. Der Hauptausschuss empfiehlt in 
Drucksache 16/6708, den Gesetzentwurf Druck-
sache 16/4151 mit den von ihm bereits in der 
Ausschusssitzung beschlossenen Änderungen 
anzunehmen. Wir kommen zur Abstimmung über 
die Beschlussempfehlung Drucksache 16/6708, 
die den geänderten Gesetzentwurf enthält. Wer 
ihr seine Zustimmung geben kann, den bitte ich 
um das Handzeichen. – Wer kann ihr nicht zu-
stimmen? – Wer enthält sich? – Damit ist die 
Beschlussempfehlung Drucksache 16/6708 
bei Gegenstimmen der Fraktion der Piraten so-
wie bei Zustimmung aller anderen Fraktionen 
des Landtags angenommen. 

(Angela Freimuth [FDP]: Zwei Enthaltun-
gen!) 

– Zwei Enthaltungen. Entschuldigung, habe ich 
nicht gesehen. Bei zwei Enthaltungen. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir haben 
jetzt eine Vielzahl von Abstimmungen vorzu-
nehmen. Es gibt keine Wortbeiträge mehr, aber 
es gibt noch zehn, zwölf Abstimmungen, die wir 
durchführen müssen. Deswegen bitte ich um Ih-
re Konzentration. 

Wir kommen zu: 

9 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur 
Verbesserung der Sicherheit in Justizvoll-
zugsanstalten des Landes Nordrhein-
Westfalen 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6223 

erste Lesung 

Die Fraktionen haben sich zwischenzeitlich da-
rauf verständigt, die Reden zu Protokoll zu ge-
ben. (Siehe Anlage 4) 

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstim-
mung. Der Ältestenrat empfiehlt die Überwei-
sung des Gesetzentwurfs Drucksache 
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16/6223 an den Rechtsausschuss. Wer dem 
seine Zustimmung geben kann, den bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer kann dem nicht seine 
Zustimmung geben? – Wer enthält sich? – Damit 
ist die Überweisungsempfehlung einstimmig an-
genommen. 

Wir kommen zu: 

10 Gesetz über die staatliche Anerkennung von 
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, So-
zialpädagoginnen und Sozialpädagogen so-
wie Kindheitspädagoginnen und Kindheits-
pädagogen (Sozialberufe-Anerkennungsge-
setz – SobAG) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6224 

erste Lesung 

Die Fraktionen haben sich zwischenzeitlich darauf 
verständigt, die Reden zu Protokoll zu geben. 
(Siehe Anlage 5) 

Wir kommen deshalb zur Abstimmung. Der Ältes-
tenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzent-
wurfs Drucksache 16/6224 an den Ausschuss für 
Familie, Kinder und Jugend – federführend –, an 
den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Sozi-
ales sowie an den Ausschuss für Innovation, 
Wissenschaft und Forschung. Wer der Überwei-
sungsempfehlung seine Zustimmung geben kann, 
bitte ich um das Handzeichen. – Wer kann dem 
nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – Auch keine 
Enthaltungen. Damit ist die Überweisungsempfeh-
lung angenommen. 

Wir kommen zu: 

11 Gesetz zur Änderung des Gesetzes zum 
Schutz personenbezogener Daten (Daten-
schutzgesetz Nordrhein-Westfalen – DSG 
NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6634 

erste Lesung 

Eine mündliche Einbringung des Gesetzentwurfs ist 
heute nicht vorgesehen. Die Einbringungsrede 
von Minister Jäger wird zu Protokoll gegeben. 
(Siehe Anlage 6) Eine weitere Aussprache ist heute 
ebenfalls nicht vorgesehen. 

Wir kommen deshalb unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurfs Drucksache 16/6634 an den In-
nenausschuss – federführend – sowie an den 
Rechtsausschuss. Wer dem seine Zustimmung 

geben kann, bitte ich um das Handzeichen. – Wer 
kann dem nicht zustimmen? – Wer enthält sich? – 
Damit ist die Überweisungsempfehlung einstimmig 
angenommen. 

Wir kommen zu: 

12 Gesetz zur Änderung des Ausführungsgeset-
zes zum Tierseuchengesetz und zum Tieri-
sche Nebenprodukte-Beseitigungsgesetz 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6635 

erste Lesung 

Zur Einbringung des Gesetzentwurfs hat Herr Mi-
nister Remmel mitgeteilt, dass er seine Rede zu 
Protokoll gegeben hat. (Siehe Anlage 7) Eine wei-
tere Aussprache ist heute nicht vorgesehen. 

Wir kommen auch hier unmittelbar zur Abstimmung. 
Der Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des 
Gesetzentwurf Drucksache 16/6635 an den Aus-
schuss für Klimaschutz, Umwelt, Naturschutz, 
Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Wer 
dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer kann dem nicht seine Zu-
stimmung geben? – Wer enthält sich? – Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 

Wir kommen zu: 

13 Viertes Gesetz zur Änderung des Gesetzes 
zur Ausführung des Zweiten Buches Sozial-
gesetzbuch für das Land Nordrhein-Westfalen 
(AG-SGB II NRW) 

Gesetzentwurf 
der Landesregierung 
Drucksache 16/6636 

erste Lesung 

Eine Einbringung des Gesetzentwurfs durch die 
Landesregierung ist heute mündlich nicht vorgese-
hen. Die Rede von Herrn Minister Schneider wird 
zu Protokoll gegeben. (Siehe Anlage 8) Eine Aus-
sprache ist heute auch nicht vorgesehen.  

Wir kommen auch hier direkt zur Abstimmung. Der 
Ältestenrat empfiehlt die Überweisung des Ge-
setzentwurfs Drucksache 16/6636 an den Aus-
schuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales so-
wie an den Ausschuss für Kommunalpolitik. Wer 
dem seine Zustimmung geben kann, bitte ich um 
das Handzeichen. – Wer kann dem nicht seine Zu-
stimmung geben? – Wer enthält sich? – Damit ist 
die Überweisungsempfehlung einstimmig ange-
nommen. 
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Anlage 4 

Zu TOP 9 – „Gesetz zur Änderung des Geset-
zes zur Verbesserung der Sicherheit in Jus-
tizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-
Westfalen“ – zu Protokoll gegebene Rede 

Thomas Kutschaty, Justizminister:  

Der vorgelegte Entwurf regelt die Verlängerung 
des Gesetzes zur Verbesserung der Sicherheit in 
Justizvollzugsanstalten des Landes Nordrhein-
Westfalen vom 27. Oktober 2009. Hintergrund 
der vor fünf Jahren eingeführten gesetzlichen 
Regelungen war unter anderem die Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichts vom 
11. August 2009, in der hervorgehoben wurde, 
dass Einschränkungen des Rechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung, welches durch den 
Einsatz von Videotechnik tangiert wird, im über-
wiegenden Allgemeininteresse einer gesetzlichen 
Grundlage bedürfen, die den Eingriff bereichs-
spezifisch, präzise und normenklar festlegt.  

Das nur aus drei Paragrafen bestehende Gesetz 
enthält seitdem die rechtliche Grundlage für den 
Einsatz von technischen Geräten zur Störung der 
Telekommunikation auf dem Gelände der Justiz-
vollzugsanstalten, sogenannten Mobilfunkblo-
ckern, und ermöglicht die Beobachtung mittels 
Videotechnik.  

Die Störung der Telekommunikation durch tech-
nische Geräte dient der Verhinderung der illega-
len Nutzung von Mobilfunkgeräten durch Gefan-
gene in der Anstalt und ergänzt die regelmäßig 
durchzuführenden Durchsuchungen der Gefan-
genen, ihrer Hafträume und der dort befindlichen 
Gegenstände im Hinblick auf das Mitführen und 
Verstecken von Handys. Hierzu sind fast alle An-
stalten mit mobilen Handydetektionsgeräten aus-
gestattet, die eine unerlaubte Telekommunikation 
anzeigen, diese aber nicht verhindern können. 
Durch entsprechende Störsender kann jedoch 
der Handyempfang auch unterdrückt und damit 
einer unkontrollierten Kontaktaufnahme der Ge-
fangenen zu Personen außerhalb der Anstalt ge-
zielt entgegengewirkt werden.  

Darüber hinaus sieht das Gesetz die Beobach-
tung des Anstaltsgeländes sowie des Inneren der 
Gebäude vor, soweit Gründe der Sicherheit oder 
der Ordnung dies erfordern. Im Außenbereich 
dienen beispielsweise sensorische Kamerasys-
teme dazu, technische Sicherheitsvorkehrungen 
wie Lichtschranken oder Bewegungsmelder 
sinnvoll zu ergänzen.  

Die Regelung ermöglicht zudem die Videobe-
obachtung von Gefangenen in besonders gesi-
cherten Hafträumen, allerdings nur, soweit dies 
zur Abwehr von Gefahren für das Leben oder er-

heblichen Gefahren für die Gesundheit der Ge-
fangenen oder Dritter erforderlich ist. Eine solche 
Beobachtung kommt insbesondere bei akut sui-
zidgefährdeten Gefangenen in Betracht.  

Durch eine kontinuierliche optische Überwachung 
werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
allgemeinen Vollzugsdienstes in die Lage ver-
setzt, die gefährdeten Gefangenen jederzeit zu 
kontrollieren und mögliche Risikoanlagen frühzei-
tig zu erkennen. Bei Bedarf können schnellst-
möglich primäre Sicherungsmaßnahmen ergrif-
fen oder medizinische Versorgungsmaßnahmen 
eingeleitet werden. Auf diese Weise ist gewähr-
leistet, dass besonders gefährdeten Gefangenen 
ein Höchstmaß an Aufmerksamkeit zuteil wird.  

Das Gesetz sieht in § 3 eine Befristung bis zum 
31. Dezember 2014 vor. Es ist jedoch über die-
sen Zeitraum hinaus für einen Übergangszeit-
raum von maximal zwei Jahren noch erforderlich.  

Es ist nämlich beabsichtigt, die Regelungen des 
Gesetzes schrittweise in sämtliche Vollzugsge-
setze des Landes Nordrhein-Westfalen – teils mit 
Modifikationen – zu implementieren. Nur auf die-
sem Wege wird sichergestellt, dass die Vollzugs-
praxis so weit wie möglich mit Rechtsgrundlagen 
aus einem Guss arbeiten kann. Erst sobald die 
Regelungsinhalte des Gesetzes aber auch tat-
sächlich in allen Bereichen des Vollzuges in die 
bestehenden Vollzugsgesetze implementiert 
sind, wird das Gesetz vollständig entbehrlich und 
kann in Gänze aufgehoben werden.  

So finden sich entsprechende Regelungen be-
reits im Sicherungsverwahrungsvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen und im Jugendarrestvoll-
zugsgesetz Nordrhein-Westfalen, die jeweils im 
Jahr 2013 hier im Landtag verabschiedet worden 
sind. Auch im Gesetzentwurf der Landesregie-
rung für ein Strafvollzugsgesetz, der am 9. April 
2014 in den Landtag eingebracht worden ist und 
derzeit in den Ausschüssen beraten wird, sind 
die erforderlichen Rechtsgrundlagen bereits ent-
halten.  

Für das Jugendstrafvollzugsgesetz aus dem Jahr 
2007 und das Untersuchungshaftvollzugsgesetz 
aus 2009 sind die Anpassungen aber noch nicht 
abgeschlossen, weil den laufenden parlamentari-
schen Beratungen zum Strafvollzugsgesetz 
Nordrhein-Westfalen nicht vorgegriffen werden 
soll  

Die Landesregierung legt großen Wert darauf, 
Vollzugsgesetze aus einem Guss zu schaffen. 
Dies erfordert aber, Abweichungen bei den ge-
setzlichen Standards der verschiedenen Voll-
zugsbereiche möglichst zu vermeiden. Die not-
wendigen und geplanten Änderungen in den Be-
reichen Jugendstrafvollzug und Untersuchungs-
haft, durch die auch das Gesetz zur Verbesse-
rung der Sicherheit seine Erforderlichkeit ab-
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schließend verliert, sollen aus diesem Grunde 
aber auch erst nach dem Inkrafttreten des neuen 
Strafvollzugsgesetzes Nordrhein-Westfalen auf 
den Weg gebracht werden.  

Der vorliegende Gesetzentwurf sieht daher allein 
zur Vermeidung temporärer Regelungslücken ei-
ne Prolongation des geltenden Gesetzes um 
zwei Jahre bis zum 31. Dezember 2016 vor. 
Temporäre Regelungslücken durch den Verfall 
des Gesetzes könnten unnötige Sicherheitslü-
cken in den Anstalten eröffnen, die aus Gründen 
der Sicherheit der Allgemeinheit dringend zu 
vermeiden sind. Inhaltliche Änderungen des Ge-
setzes sind mit der Prolongation daher bewusst 
nicht verbunden worden . 
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